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Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel

von Malmendier Partners
Quelle: Malmendier Partners

Öffentliches Recht. Ein einmal gestellter
Bauantrag kann während des
Baugenehmigungsverfahrens (nur) geändert
werden, solange das neue Bauvorhaben sich
nicht wesentlich vom ursprünglichen
unterscheidet.

OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 
25. April 2017, Az. OVG 10 N 64.13

Der Antragsteller reichte 2008 einen
Bauantrag zur Errichtung eines Einzel-
handelsbetriebs ein. Während des Geneh-
migungsverfahrens wurde ein Teil der
Bauvorlagen, insbesondere der Lageplan
und die Bauzeichnungen, ausgetauscht.
Verändert wurden dabei die Größe des
Baukörpers, die Anzahl und die Lage der

Zufahrten zum Grundstück, die Position
der Warenlieferungszone, die Größe der
Verkaufsfläche und die innere Aufteilung
der Nutzungen. Die Bauaufsichtsbehörde
lehnte den Bauantrag ab, die anschlie-
ßende Klage hatte keinen Erfolg. Der
Antragsteller beantragt nun die Zulassung
der Berufung. 
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DER FALL

Das Gericht lehnt den Antrag ab. Zwar 
sei die Veränderung von Bauvorlagen
während des Baugenehmigungsverfah-
rens grundsätzlich möglich. Zulässig seien
aber nur geringfügige Modifizierungen,
die das Bauvorhaben in seinen Wesenszü-
gen nicht verändern. Bei grundlegenden
Änderungen, die sich auf baurechtlich
relevante Kriterien auswirken, sei ein sol-
cher Tekturantrag dagegen nicht zulässig.
Auch wenn die rechtliche Bewertung des
Bauvorhabens dadurch nicht verändert

werde, handele es sich dann um ein neues
Bauvorhaben, das eines neuen Bauan-
trags bedarf. Gemessen an diesen Grund-
sätzen liegt hier ein neues Bauvorhaben
vor: Verändert wurden die Erschließung
des Grundstücks und die Verkehrsfüh-
rung, was sich auch auf die Lärmbelastung
der Umgebung auswirkt, sowie die Nut-
zung und die Größe des Baukörpers. Es
handelt sich also um ein anderes Vorha-
ben, für dessen Genehmigung ein neuer
Bauantrag erforderlich ist. 
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DIE FOLGEN 

Das Urteil bestätigt – trotz des in diesem
Fall schlechten Endes für den Bauherrn –
die weit verbreitete Praxis des Austauschs
von Bauvorlagen im Genehmigungsver-
fahren. Das Vorgehen ermöglicht es den
Bauherren, Bauanfragen frühzeitig zu for-
malisieren, um Rechts- und Planungs-
sicherheit zu erlangen. Denn erst mit
einem förmlichen Bauantrag wird das Sta-
dium der informellen und unverbindli-
chen Bauberatung verlassen und – mit
Blick auf die Überlastung vieler Bau- und
Planungsämter – eine richtige Befassung
mit dem beantragten Bauvorhaben

ermöglicht. Eventuelle Einwände der
Ämter lassen sich anschließend durch den
Austausch der Bauvorlagen ausräumen,
wobei die Praxis durchaus weiter geht als
die Vorgaben der Rechtsprechung. Ver-
bleiben einzelne Punkte streitig, bietet es
sich oftmals an, zunächst für den unstrei-
tigen Teil eine Baugenehmigung zu erzie-
len und so einen schnellen Baubeginn zu
ermöglichen. Die streitigen Punkte kön-
nen in einem Nachtrag nachgezogen und
gegebenenfalls auch gerichtlich durchge-
setzt werden. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Austausch von Unterlagen ist noch 
nach Bauantrag möglich

Rechtsanwalt
Dr. Alexander Wronna

von KNH Rechtsanwälte
Quelle: KNH Rechtsanwälte

Baurecht. Bei den für eine Sanierung zu
ersetzenden Kosten kommt es allein darauf an,
dass es sich bei der gewählten Variante um
vertretbare, also von Dritten ausführbare
Maßnahmen und nicht um eine auch für den
Laien erkennbare Luxussanierung handelt.

OLG Frankfurt, Urteil vom 13. Oktober 2015, 
Az. 10 U 204/12

Der beklagte Auftragnehmer sollte eine
Tragswerksplanung erstellen. Die gelie-
ferte Statik war fehlerhaft, da das Gebäude
(Kellerwände aus Poroton) nicht stand-
sicher war. Daraufhin musste der Rohbau
saniert werden. Neben den Kosten einer
zusätzlichen Stützmauer fielen auch Kos-
ten in anderen Gewerken an, die nicht

unmittelbar den Rohbau betrafen. Das
waren z.B. Dichtungs- und Spengler-
arbeiten. Bei der weiteren Beweisauf-
nahme wurde festgestellt, dass es eine
erheblich günstigere Möglichkeit der
Sanierung gegeben hätte. Die Mehrkosten
wollte der Tragwerksplaner daraufhin
nicht zahlen.
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DER FALL

Der Bauherr hat Anspruch auf Erstattung
aller Kosten, die durch die Sanierungs-
maßnahme angefallen sind. Er muss sich
nicht mit der günstigsten Variante begnü-
gen. Für die Frage der Erforderlichkeit von
Sanierungsarbeiten ist nicht auf die damit
verbundenen tatsächlich nötigen Kosten

abzustellen. Maßgeblich ist, welche
Kosten der Besteller zum Zeitpunkt der
Mangelbeseitigung als vernünftig und
wirtschaftlich denkender Bauherr auf-
grund sachkundiger Beratung aufwenden
konnte oder musste. Denn der Bauherr ist
in der Regel Laie.
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DIE FOLGEN

Der Bauherr darf objektiv unnötigen, aber
nicht unvernünftigen Aufwand zur
Sanierung oder Mangelbeseitigung trei-
ben. Entscheidend ist in diesem Zusam-
menhang, ob es sich bei einer durchge-
führten Sanierung um vertretbare Maß-
nahmen handelt, die sich auch für den
Laien erkennbar nicht als Luxus darstel-
len. In der Praxis werden Sanierungskon-
zepte oft vom Auftragnehmer mit dem
Hinweis abgelehnt, dass der darin enthal-
tene Aufwand unnötig sei. Sind die
Gründe überzeugend, kann der Bauherr
nicht den höheren Aufwand eines teure-
ren Sanierungskonzepts verlangen. Er
kann sich aber seinerseits sachkundig
beraten lassen. Kommt ein Gutachten zu
der Feststellung, dass die gewünschte auf-
wendige Sanierungsvariante wirtschaft-

lich vernünftig ist, erhält der Bauherr die-
sen Aufwand erstattet. Entscheidend ist
nicht, was objektiv wirtschaftlich ist,
sondern was ein vernünftig, wirtschaftlich
denkender Bauherr für notwendig erach-
ten kann. Zur Absicherung der Kosten-
erstattung sollte ein Bauherr für eine
gewünschte (teurere) Sanierungsvariante
ein neutrales Gutachten einholen, auf
dessen Grundlage die Sanierungsvariante
vernünftig und wirtschaftlich erscheint.
Bei technisch schwierigen Sachverhalten
ist auch der institutionelle Eigentümer wie
ein Laie zu behandeln, wenn er seine
Entscheidung ebenfalls nur auf der
Grundlage einer Expertenmeinung treffen
kann. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Auftraggeber muss nicht die 
billigste Sanierung wählen

Rechtsanwalt
Paul M. Kiss

von CBH Rechtsanwälte
Quelle: Paul Kiss

Maklerrecht. Für das Zustandekommen eines
Maklervertrags genügt es nicht, dass der
Geschäftsführer der Käuferin den Maklervertrag
im Namen einer anderen durch ihn vertretenen
Gesellschaft abgeschlossen hat.

OLG München, Beschluss vom 25. Januar 2016, 
Az. 7 U 2730/15 (BGH, NZB zurückgewiesen, 
Az. I ZR 37/16) 

Der Makler bot dem Unternehmen „L.
Hotels“ zu Händen von Herrn R. ein mit
einem Hotel bebautes Grundstück zum
Kauf an und übersandte ein Exposé mit
Hinweis auf die Maklerprovision i.H.v. 3%.
Am selben Tag teilte das Unternehmen
mit, dass kein Interesse besteht. Am
nächsten Tag rief der Makler bei Herrn P.
an und übersandte diesem im Anschluss
daran ein Kurzexposé zu dem Objekt,
ebenfalls mit Provisionshinweis. Knapp
zwei Wochen später wurde das Erwerbs-
interesse in einem Schreiben an den Mak-
ler bestätigt und um eine Besichtigung
gebeten. Es war unterzeichnet durch

Herrn P. mit dem Zusatz „Geschäftsführer
S. GmbH“. Maschinenschriftlich stand
auch Herr R. als Geschäftsführer der 
„Su. Management GmbH & Co. KG“ und
mit dem Hinweis „L. Hotels Europa“ unter
dem Schreiben. Nach einem Besichti-
gungstermin mit Herrn P. und weiteren
Maklerleistungen kam schließlich ein
Kaufvertrag zustande. Vertragspartner
war allerdings ein Unternehmen, dessen
Geschäftsführer zwar die Herren P. und R.
waren, das aber zuvor nicht in Erschei-
nung getreten war. Die Käuferin lehnte 
die Zahlung der geforderten Maklerprovi-
sion ab.
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DER FALL

Die Klage gegen die Käuferin auf Provisi-
onszahlung blieb in allen Instanzen
erfolglos. Ein Maklervertrag ist durch
schlüssiges Handeln zustande gekom-
men, da in Kenntnis der Provisionspflicht
Maklerleistungen in Anspruch genom-
men wurden. Vertragspartnerin ist aller-
dings nicht die Käuferin! Herr P., dem das
Provisionsverlangen bekannt war und der
um die Durchführung eines Besichti-
gungstermins gebeten hatte, war zwar

Geschäftsführer der Käuferin, hat aber
nicht in deren Namen gehandelt. Er hat
das maßgebliche Schreiben im Namen
der S. GmbH unterzeichnet und hatte
erkennbar auch kein eigenes Interesse 
an den Leistungen des Maklers. Die Käu-
ferin war in diesem Schreiben weder
erwähnt noch missverständlich bezeich-
net. Vertragspartei des Maklervertrags war
daher die S. GmbH, die wiederum nicht
den Kaufvertrag abgeschlossen hat.
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DIE FOLGEN 

Der Makler hat nicht nur darauf zu achten,
dass er seine Maklerleistungen erst nach
einem ausdrücklichen Hinweis auf seine
Provision erbringt, sondern auch, dass er
sie nur gegenüber seinem Vertragspartner
erbringt. Sofern der Hauptvertrag schließ-
lich aufgrund der Tätigkeit des Maklers
mit einem Dritten zustande kommt, kann

die Provision trotzdem verdient sein,
wenn der vom Auftraggeber des Maklers
angestrebte wirtschaftliche Erfolg des
Geschäfts trotzdem erreicht wird. Im
entschiedenen Fall hätte der Makler
möglicherweise mit Erfolg gegen die von
Herrn P. vertretene S. GmbH vorgehen
können. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Maklervertrag mit „falschem“
Unternehmen kostet Provision

Rechtsanwalt
Dr. Andreas van den Eikel

von White & Case

Grundstücksrecht. Einem Grundstückserwerber
steht ein Anspruch auf Schadenersatz gegen
eine Gemeinde bei einem fehlerhaften
Vorbescheid selbst dann zu, wenn dieser erst
nach Ablauf der Geltungsdauer verlängert
werden soll.

BGH, Urteil vom 2. Februar 2017,
Az. III ZR 41/16

Der Käufer eines (mit einem sanierungs-
bedürftigen Haus bebauten) Grundstücks
erhielt vor Grundstückserwerb einen
Bauvorbescheid, wonach unter anderem
die Erschließung gesichert sei. Nach
Ablauf der Geltungsdauer des Vorbe-
scheids wies die Behörde den Antrag auf
Verlängerung ab, u.a. da die öffentliche

Erschließung doch nicht gesichert sei. Der
Käufer verlangt nun von der Gemeinde
Zahlung des Kaufpreises, aller Erwerbs-
nebenkosten und Aufwendungen gegen
Übertragung des Eigentums. Denn er
hatte das Grundstück im Vertrauen auf
den erlassenen positiven Bauvorbescheid
gekauft.
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DER FALL

Zu Recht! Erlässt die Behörde einen
positiven Bauvorbescheid, anstatt ihn wie
geboten abzulehnen, verletzt sie ihre
grundlegende, auch gegenüber dem
Bauherrn bestehende Amtspflicht zu
rechtmäßigem Verwaltungshandeln in
gleicher Weise wie beim Erlass einer
rechtswidrigen Baugenehmigung. Nutzt
der Bauherr einen ihm erteilten Bauvor-
bescheid nicht rechtzeitig aus, übernimmt

er damit aber nicht das Risiko, dass dieser
rechtswidrig ist und deshalb bei unverän-
derter Sach- und Rechtslage nach Ablauf
der Geltungsdauer von der Behörde nicht
mehr verlängert wird. Er darf im Hinblick
auf die Bindung der Behörde an Gesetz
und Recht darauf vertrauen, dass der
Bescheid rechtmäßig erlassen wurde und
damit verlängerungsfähig ist, solange ihm
die Fehlerhaftigkeit unbekannt ist.
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DIE FOLGEN

Mit einem Bauvorbescheid erhält der
Bauherr eine verlässliche Vertrauens-
grundlage für die dann verbindlich
geklärte Einzelfrage zu einem Bauvorha-
ben. Mit dem Urteil des BGH ist klarge-
stellt, dass Kaufvertragsparteien auf einen
Bauvorbescheid vertrauen dürfen, sogar
dann, wenn die Geltungsdauer abgelau-
fen ist. Bei einem Fehler haftet die
Behörde. Für einen Verkäufer bedeutet
dies, im Kaufvertrag hierfür keine eigene
Haftung übernehmen zu müssen. Für den
Käufer bietet dies eine noch höhere
Sicherheit, auf einen erteilten positiven
Bauvorbescheid vertrauen zu dürfen und
ein geplantes Bauvorhaben nach Erwerb

durchführen zu können. Im Falle eines
Fehlers der Behörde wird der Käufer im
Rahmen der Amtshaftung letztlich schad-
los gestellt. Im BGH-Fall etwa konnte der
Kläger neben der Kostenerstattung auch
eine Übertragung des wertlosen Grund-
stücks auf die beklagte Gemeinde verlan-
gen, sodass dieser die Verwertung
auferlegt wurde. Allerdings sind stets 
die besonderen Umstände im Einzelfall 
zu berücksichtigen, die ggf. zu einem
anderen Ergebnis führen. Bestehen Zwei-
fel, ob ein geplantes Bauvorhaben mög-
lich ist, ist beiden Parteien jedenfalls zu
empfehlen, vorab einen Bauvorbescheid
einzuholen. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Gemeinde haftet für falschen
Bauvorbescheid
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